
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 75 PBVG Weiterbestehen von
Personalvertretungsorganen

 PBVG - Post-Betriebsverfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.01.2021

§ 75.

Personalvertretungsorgane, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehen, bleiben bis zur Beendigung

ihrer Tätigkeitsdauer (31. Dezember 1998) im Amt. Ihre Rechte und P9ichten richten sich nach den Bestimmungen

dieses Bundesgesetzes. Für die im § 3 Z 4 genannten Dienststellen des Bundes bestimmen sich die Rechte und

P9ichten der Personalvertretungsorgane nach den Bestimmungen des Bundes-Personalvertretungsgesetzes. Soweit

auf Grund anderer das ö;entlich-rechliche (Anm.: richtig: ö;entlich-rechtliche) Dienstverhältnis betre;ende

Bundesgesetze und Verordnungen den Personalvertretungsorganen Mitwirkungsrechte zustehen, werden sie für die

vom Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes erfaßten Arbeitnehmer von den Personalvertretungsorganen nach

diesem Bundesgesetz wahrgenommen.
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